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§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins 

 

Der Verein führt den Namen “Interessengemeinschaft Königsallee”, hat seinen Sitz in 
Düsseldorf und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung 
lautet der Name des Vereins “Interessengemeinschaft Königsallee e.V. 

 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
 § 2 Zweck des Vereins 

 
Der Verein hat den Zweck, alle mit der Düsseldorfer Königsallee zusammenhängenden 
Interessen wahrzunehmen.  
 
Dazu gehört insbesondere  
� die Interessen der Anlieger gegenüber der Stadt, öffentlichen wie privaten 

Institutionen, Presse etc. zu vertreten, 
� die Darstellung der Königsallee nach innen wie nach außen, 

 � die Förderung der Attraktivität der Königsallee durch geeignete Maßnahmen des 
 Marketing, 
� die Mitwirkung bei die Königsallee betreffenden städtebaulichen und verkehrs- 
 technischen Projekten. 
 
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenverordnung. 
Die Mittel des Vereins, einschließlich etwaiger Gewinne, werden nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet. 
 

 § 3 Mitgliedschaft 
 
Mitglieder des Vereins können werden 
� natürliche oder juristische Personen sowie nicht rechtsfähige Vereine und 
Gesellschaften, die auf der Königsallee oder auf an die Königsallee angrenzenden 
Strassen wohnen bzw. ihren Sitz oder den einer Niederlassung haben, 

� darüber hinaus andere natürliche und juristische Personen sowie nicht rechtsfähige 
Vereine und Gesellschaften, wenn durch ihre Mitgliedschaft eine Förderung des 
Vereinszwecks zu erwarten ist. 

 
 Über die Aufnahme eines jeden Mitgliedes entscheidet der Vorstand mit einfacher 
Stimmenmehrheit aufgrund eines schriftlichen Aufnahmeantrages. 
  

Personen, die sich besondere Verdienste um den Verein oder die von ihm verfolgten Ziele 
erworben haben, können auf Vorschlag des Vorstandes durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden, sofern diese vor der 
Ernennung ihr Einverständnis gegeben haben.   
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet durch  
� Austritt nach schriftlicher Austrittserklärung zum Ende des Geschäftsjahres mit einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten. Geht die schriftliche Anzeige verspätet ein, so ist 
der Austritt erst zum nächsten Austrittstermin wirksam. Der Vorstand kann 
Ausnahmen von dieser Regelung beschliessen, 

� Tod des Mitgliedes; bei juristischen Personen durch Wegfall, Liquidation oder 
Auflösung, 

� durch Ausschluss. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des 
Betroffenen mit einfacher Mehrheit. Handelt es sich um ein Vorstandsmitglied, so 
beschließt die Mitgliederversammlung. 
Der Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied unter Angabe der Gründe schriftlich  
mitzuteilen. Gegen den Beschluss des Vorstandes kann das Mitglied innerhalb von 14 
Tagen nach Kenntnis des Beschlusses Einspruch gegenüber dem Vorsitzenden des 
Vorstandes einlegen. Die Mitgliederversammlung entscheidet dann auf ihrer nächsten 
Sitzung abschließend durch Beschluss.  
Bis dahin ruhen die Mitgliedsrechte des betroffenen Mitgliedes.  

 
Ein Mitglied hat nach Beendigung der Mitgliedschaft keinen Anspruch auf das 
Vereinsvermögen. 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder, Beiträge 
 
Alle Mitglieder haben volles Stimmrecht in der Mitgliederversammlung sowie das Recht, 
der Mitgliederversammlung und dem Vorstand Anträge zu unterbreiten. 
Jedes Mitglied zahlt einen Beitrag. Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge legt der 
Vorstand in einer Beitragsordnung fest. 
 

§ 6 Organe des Vereins 

 
Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  
 
§ 7 Der Vorstand 
 
Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden und 
mindestens zwei weiteren Vorstandsmitgliedern. Gerichtlich und außergerichtlich wird der 
Verein durch den Vorsitzenden oder durch die zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
vertreten.  
Der Vorsitzende ist alleinvertretungsberechtigt. Die stellvertretenden Vorsitzenden 
vertreten den Verein gemeinsam. 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung  in geheimer Wahl gewählt. Die 
Mitgliederversammlung kann einstimmig die Wahl per Akklamation beschließen. 
 
Die Amtszeit des Vorstandes beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 
 
Der Vorstand hat das Recht, bei Ausscheiden eines gewählten Vorstandsmitgliedes, an 
seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren. Eine Nachwahl ist auf der 
nächsten Mitgliederversammlung möglich. 
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§ 8 Aufgaben und Beschlussfassung des Vorstandes 
 

 Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins im Rahmen der Satzung und nach 
Massgabe der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.  
Zur Erfüllung von satzungsgemäßer Aufgaben können auf Vorschlag des Vorstandes ein 
Beirat oder Arbeitsgruppen gebildet werden, an denen sich Mitglieder und Nichtmitglieder 
beteiligen können.  

 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder erschienen sind. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

 
 Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. 

 

§ 9 Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ des Vereins. 
Die ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) ist einmal jährlich in 
den ersten sechs Monaten eines jeden Jahres durch den Vorsitzenden oder durch ein 
anderes Vorstandsmitglied einzuberufen.  
 
Neben der Jahreshauptversammlung können auf Beschluss des Vorstandes oder auf 
Verlangen eines Viertels der Mitglieder weitere Mitgliederversammlungen abgehalten 
werden. 
 
Die Mitglieder sind zu allen Mitgliederversammlungen unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche schriftlich durch 
den Vorstand einzuladen. 
 
Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung der 
Mitgliederversammlung die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 
 
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen.  
 
Im übrigen finden die für die Mitgliederversammlung eines eingetragenen Vereins 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. 
 

§ 10 Auflösung des Vereins 
 
Ein Beschluss über die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck mit 
einer Frist von zwei Wochen besonders einberufenen Mitgliederversammlung gefasst 
werden.  
Der Beschluss über die Auflösung des Vereins bedarf der Mehrheit von drei Vierteln der 
erschienenen Mitglieder. 
Im Falle der Auslösung des Vereins soll das verbleibende Vermögen der 
Landeshauptstadt Düsseldorf zufließen mit der Auflage, es für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. 
 
 
beschlossen auf der Jahreshauptversammlung am 22. Februar 2000 
 

 Claus Franzen, Vorsitzender 
 Susanne Asbrand-Eickhoff, stellvertretende Vorsitzende 
 Peter Wienen, stellvertretender Vorsitzender 
 
 
 


